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.Action romande:

In Ziirich niedergelassene Biirgerinnen der Kantone
Waadt, Neuenburg und Genf verlangen in Ziirich Zu-
lassung zu Wahlen und Abstimmungen

(Wir verweisen auf ,Die Staalsbiirgerin Nr. 3/4 - 1962, in welcher ab-
gedruckl sind: I. Gesuch um FEinlragung in das Stimmregister und Zu-
lassung zu Gemeinde- und kantonalen Abstimmungen vom 13. Marz
1962, 11. Beschluss des Stadtrates vom 30. Mars 1962, 111. Rekurs gegen
den Beschluss des Stadlrates an den Bezirksrat Ziirich vom 9. April 1962,
ferner auf ,Die Staalsbiirgerin® Nr. 10/11 - 1962 mil: [V. Der Bezirksrat
Ziirich weist den Rekurs vom 9. April 1962 ab; V. Rekurs gegen den
Beschluss des Bezirksrates vom 24. Augus! 1962, ferner auf .,Die Staats-
biirgerin® Nr. 2 - 1963 mil: V1. Der Regierungsral weist den Rekurs
vom 24, August 1962 ab; VII. Staalsrechtliche Beschwerde an das Bun-
desgericht in Lausanne vom 16. Januar 1963).

VIII. Zwischenverfiigung des Bundesgerichtes vom 18. Januar 1963

In Sachen

1. Frau Dr. Gertrud Heinzelmann, Lehenstr. 74, Ziirich,

2. Anne Marie Badoux und Konsorten, Zirich,
Beschwerdefiihrerinnen, Nr. 2 vertreten durch Nr. 1, gegen

Stadltrat von Ziirich und Regierungsrat des Kantons Ziirich

betreffend Art. 4 und 43 Abs. 4 BV sowie Art. 85 a und 84 ¢ OG
(Eintragung im Stimmregister),

hat der Pridsident der staatsrechtlichen Kammer

nach Einsicht in die staatsrechtliche Beschwerde vom 16. Januar 1963,
worin die Einstellung des Verfahrens bis nach erfolgtem Beitritt der
Schweiz zum Europarat und nach erfolgter Ratifikation des Statuts des
Europarates beantragt wird,

in der Erwidgung, dass bei Beschwerden, die wie die vorliegende die
Erschépfung des kantonalen Instanzenzuges voraussetzen, neue Vorbrin-
gen nicht zuldssig sind, und dass Tatsachen, die nach Ausfillung des
angefochtenen Entscheids eintreten, ausser in hier nicht zutreffenden
Ausnahmefillen (vgl. BGE 71 I 248) nicht beriicksichtigt werden kénnen
(vgl. Birchmeier, Handbuch, S. 391),

da demgemiss bei Beurteilung der vorliegenden Beschwerde auf den in
Aussicht genommenen Beitritt der Schweiz zum Europarat und die Rati-
fikation des Statuts des Europarats nicht wird abgestellt werden kénnen,
so dass sich die Einstellung des Verfahrens bis zu jenem Zeitpunkt nicht
rechtfertigt,



verfigt:
1. Das Gesuch um Einstellung des Verfahrens wird abgelehnt.

2. Die Beschwerdefithrerinnen haben die voraussichtlich entstehen-
den Verfahrenskosten bis zum 2. Februar 1963 durch einen Vorschuss
von Fr. 300.— (Zahlung auf Postcheckkonto II 674) sicherzustellen,
widrigenfalls auf die Beschwerde schon aus diesem Grunde nicht ein-
getreten wiirde.

3. Diese Verfigung ist den Beschwerdefiihrerinnen und dem Re-
gierungsrat des Kantons Ziirich schriftlich mitzuteilen. :

Lausanne, den 18. Januar 1963

Der Prisident der staatsrechtlichen Kammer:
Hdaberlin

IX. Wiedererwiigungsgesuch der Petentinnen vom 2. Februar 1963

Zirich, den 2. Februar 1963
An das
Schweizerische Bundesgericht
Lausanne

In eigener Sache
sowic 1n Vertretung von
Annemarie Badoux und Konsorten, Ziirich, gegen

Stadtrat von Ziirich und Regierungsrat des Kantons Ziirich
betreffend Eintragung in das Stimmregister stelle ich den

Antrag:

Es sei die Verfiigung vom 18. Januar 1963 beziiglich Ziff. 1 in
Wiedererwigung zu zichen und es sei der bundesgerichtliche
Entscheid erst nach der erfolgten Ratifikation des Statuts des
Europarates und in Berticksichtigung von dessen Art. 3 auszu-
tallen.

Begrindung:

Das fiir dic vorliegende staatsrechtliche Beschwerde grundlegende
Gesuch um Eintragung in das Stimmregister wurde eingereicht am 13.
Mirz 1962, zu einer Zeit, als der Beitritt der Schweiz zum Europarat
iiberhaupt noch nicht im Blickfeld der Oeffentlichkeit stand. Erst im
Mai 1962 kam die aussenpolitische Kommission zur Auffassung, dass
das Provisorium in Strassburg unhaltbar sei; im Juni 1962 wurde das
Postulat Bretscher eingereicht, Im vorliegenden Stimmregisterrekurs da-
tiert die Rekursschrift an den Regierungsrat mit dem 22. Sept. 1962.
Erst am 26. Oktober 1962 ist der Bericht des Bundesrates an die Bundes-
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versammlung iber die Bezichungen der Schweiz mit dem Europarat er-
schienen. Am 11. Dezember 1962 hat der Nationalrat, am 12. Dezember
der Stianderat in zustimmendem Sinn vom Bericht Kenntnis genommen
und bereits am 17. Dezember hat das in Paris versammelte Minister-
komitee des Europarates an die Schweiz die Emnladung gerichtet, dem
Europarat beizutreten. Der knappe Zeitraum von 51 Tagen, gerechnet
vom Erscheinen des bundesritlichen Berichts vom 26. Oktober 1962 bis
zur Einladung des Ministerkomitees vom 17. Dezember 1962, fillt voll-
stindig in die Pendenz des Stimmregisterrekurses beim Regierungsrat,
welche gedauert hat vom 22. September 1962 bis zu der am 10. Januar
1963 erfolgten Zustellung des am 20. Dezember 1962 ausgefillten Ent-
scheides. Es war also gar nicht méglich gewesen, in der Rekursschrift
an den Regierungsrat den Rechtsgrund von Art. 3 des Statuts des Euro-
parates anzufithren.

- Die vorliegende staatsrechtliche Beschwerde stiitzt sich nicht allein
aut die Verletzung verfassungsmissiger Rechte, sondern auch auf die
Verletzung von Staatsvertrigen im Sinn von OG Art. 84 c. Bei Ver-
letzung von Staatsvertrigen mit dem Ausland besteht nun aber die freie
Kognition des Bundesgerichts, es ist auch die Erschépfung des kantona-
len Instanzenzuges nicht vorgeschrieben (vergl. Birchmeier, S. 326).

Die Berufung auf Art. 3 des Statuts des Europarates ist nicht die
Behauptung einer neuen Tatsache, sondern die Geltendmachung eines
neuen Rechisgrundes, den anzurufen vor den kantonalen Instanzen noch
keine Moglichkeit gegeben war. Die Rekurrentinnen hitten den Stimm-
registerrekurs um ein Jahr verschoben, wenn bei dessen Beginn mit einer
absehbaren Ratifikation des Statuts des Europarates hitte gerechnet
werden koénnen. Es erscheint deshalb als unbillig und aus prozesstkono-
mischen Griinden als unzumutbar, den Rekurrentinnen die Anrufung
dieses wichtigen Beschwerdegrundes vor Bundesgericht zu verweigern
und sie zu dessen Geltendmachung in einem neuen Verfahren zu zwin-
gen. Die Gutheissung des Wiedererwigungsgesuches ist umsomehr ge-
rechtfertigt, als der in der Verfigung vom 18. Januar 1963 genannte
Entscheid BGE 71 I S. 248 sich auf die Geltendmachung neuer Tat-
sachen in einer staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung der Nie-
derlassungsfreiheit bezieht, also wegen Verletzung eines verfassungs-
mdssigen Rechtes. Im vorliegenden Fall wird ein neuer Rechtsgrund gel-
tend gemacht, welcher nicht in der Verletzung verfassungsmissiger Rech-
te, sondern in der Verletzung eines zu ratifizierenden Staatsvertrages
besteht. Da in diesem Fall die freie Kognition des Bundesgerichtes ge-
geben ist, fillt die Limitierung der Beschwerdegriinde im Sinn von OG
Art, 90 nicht in Betracht.

Ich ersuche um Gutheissung des Wiedererwigungsgesuches im Sinn
des Antrags.
Mit vorziiglicher Hochachtung

Gertrud Heinzelmann



STAND DER RATIFIZIERUNGEN DER KONVENTIONEN UN? ABKOMMEN DES EUROPARATES am 31. Dezember 1962

(Aus ,Mitteilungen des Europarats”, Januar 1963, verdffentlidt von der Presse- und Informations-Abteilung des Europarats)
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(1) Europdische Sozial-Chorta (tritt nach 5 Ratifizierungen in Kraft).

(2) Enropdische Konvention iiber Zwangshaftpflicht-Versicherung fiir Kraftfahrzeuge (tritt nach 4 Ratifizierungen in Kraft).

(3) Niederlassungsordnung (tritt nach 4 Ratifizierungen in Kroft).

(4) Abkommen iber Internationale Guischeine fiir Krisgsversehrte zur Reparatur von Prothesen und orthopédischen Appard™

(5) Ubereinkommen Uber die Durchfiihrung der Europdischen Konvention fiir ein Handels-Schiedsverfahren. ”

(6) Konvention iiber die Haftung der Hoteliers fir Reisegepdck. Die drei Abkommen (4, 5, 6) wurden am 17. Dezember 192 2ur Unterschrift aufgelegt aber noch nicht ratifiziert.



X. Das Bundesgericht lehnt das Wiedererwiigungsgesuch am
4. Februar 1963 ab

In Sachen

1. Frau Dr. Gertrud Heinzelmann, Lehenstr. 74, Ziirich,

2. Anne Marie Badowux und Komnsorten, Zirich,
Beschwerdefithrerinnen, Nr. 2 vertreten durch Nr. 1, gegen
Stadtrat von Ziirich und Regierungsrat des Kantons Ziirich
betreffend Art. 4 und 43 Abs. 4 BV sowie Art. 85 a und 8§84 ¢ OG
(Eintragung im Stimmregister),

hat der Prisident der staatsrechtlichen Kammer
nach Einsicht in das gegen die Verfiigung vom 18. Januar 1963 gerich-
tete Wiedererwigungsgesuch der Beschwerdefiihrerinnenen,
in der Erwigung,
—— dass auch bei Beschwerden, die wie diejenige im Sinne des Art. 84
lit. ¢ OG nicht die Erschépfung des kantonalen Instanzenzuges voraus-
setzen, Tatsachen, die erst nach Ausfillung des angefochtenen Entschei-

des eingetreten sind, grundsitzlich nicht bertcksichtigt werden diirfen
(vgl. Birchmeier, Handbuch, S. 391),

— dass die Rechtsprechung hiervon nur bei Beschwerden wegen Verlet-
zung sogen. unverzichtbarer Rechte eine Ausnahme macht (vgl. BGE 71
I 248), das Stimmrecht aber nicht als solches Recht zu betrachten ist
(vel. BGE 74 1 22, 81 1 208),

— dass somit kein Anlass besteht, das Verfahren bis nach erfolgtem
Beitritt der Schweiz zum Europarat und nach erfolgter Ratifikation des
Statuts des Europarates einzustellen,

verfiigt:
1. Das Wiedererwigungsgesuch wird abgewiesen.
2. Diese Verfugung ist den Beschwerdefiihrerinnen und dem Re-
gierungsrat des Kantons Ziirich schriftlich mitzuteilen.
Lausanne, den 4. Februar 1963
Der Prisident der staatsrechtlichen Kammer:
Haberlin

XI. Die Petentinnen machen Gegengriinde geltend mit Eingabe
vom 15. Februar 1963
Zirich, den 15. Februar 1963
An das
Schweizerische Bundesgericht
Lausanne

Betrifft: die Unterzeichnete, ferner Annemarie Badoux und Konsorten,
Ziirich, gegen
Stadtrat von Ziirich und Regierungsrat des Kantons Ziirich.
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Mit Verfigung vom 4., eingegangen am 6. Februar 1963 haben Sie
mein Wiedererwigungsgesuch vom 2. Februar abgelehnt mit der Be-
grindung, dass auch in den Fillen von OG Art. 84 lit. ¢ Tatsachen, die
erst nach Ausfillung des angefochtenen Entscheides eingetreten sind,
grundsdtzlich nicht berticksichtigt werden diirfen. Ich habe schon in mei-
ner Eingabe vom 2. Februar a.c. darauf hingewiesen, dass die Berufung
aut Art. 3 des in der Frithjahrssession zu ratifizierenden Statuts des
Europarates nicht die Geltendmachung einer neuen Tatsache, sondern
eines neuen Rechisgrundes bedeutet. Es besteht kein Grund, im vorlie-
genden Fall von dieser allgemeiniiblichen Unterscheidung abzuweichen.
In den von Thnen zitierten Ausfithrungen in Birchmeier, Handbuch S. 391
ist ferner zu lesen:

»ochliesslich ist es zuldssig, eine Beschwerde mit neuen Riigen,
d.h. mit der Behauptung zu begriinden, der kt. Entscheid ver-
letze bestimmte Verfassungsvorschriften, die im kt. Verfahren
nicht angerufen waren, wenn die letzte ki. Instanz freie Kogni-
tion besitzt und das Rechl von Amtes wegen anzuwenden hat . .

Dass der Regierungsrat in seiner Kognition frei war, geht hervor aus
§ 7 Abs. 3 und insbesondere aus § 20 des ziircherischen Verwaltungs-
rechtspflegegesetzes.

Ferner habe ich in der Eingabe vom 2. Februar 1963 ausdriicklich
erwihnt, dass mit der Geltendmachung von Art. 3 des Statuts des Euro-
parates die Verletzung eines Staatsvertrages im Sinn von OG Art. 84 c,
nicht die Verletzung eines verfassungsmissigen Rechtes gemeint ist. Fiir
diese Fille gilt nach Birchmeier S. 326 die freie Kognition, dieselbe kann
sich nach den Ausfiihrungen auf S. 329 sowohl auf den Tatsachen- wie
auf den Rechtsirrtum beziehen.

Ich bedaure, Thnen mitteilen zu missen, dass mich Thre Verfiigung
vom 4. Februar aus den erwihnten Griinden nicht befriedigt. Sollte es
moglich sein, im Sinn eines neuen Wiedererwigungsgesuches auf die
Zitate Birchmeier S. 391, 326 und 329 hinzuweisen, méchte ich Sie bitten,
mein Schreiben in diesem Sinn zu verstehen. In diesem Fall erneuere ich
den Antrag vom 2. Februar 1963,

Mit vorziiglicher Hochachtung

Gertrud Heinzelmann

XII. Das Bundesgericht weist die staatsrechtliche Beschwerde vom
16. Januar 1963 ab

URTELE DES SCGHWEBIZERISCHEN
BUNDESGERICH T ES

SEAALSRECH EELCHE KAMMER
13. Februar 1963

Mitwirkend die Herren Bundesrichter Hiberlin, Prisident der
staatsrechtlichen Kammer, Python und Abrecht.
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In Sachen

1. Dr. iur. Gerlrud Heinzelmamnn, Lechenstrasse 74, Zirich,
2. Anne Marie Badoux und Mitbeteiligte, Ziirich,
Beschwerdefiithrerinnen, Nr. 2 vertreten durch Nr. 1, gegen

Stadirat von Ziirich und Regierungsral des Kantons Z i rich
(Eintragung 1im Stimmregister),
betreffend
Art. 84 lit. a und 85 lit. a OG (Art. 4 und 43 Abs. 4 BV),
Art. 84 lit. ¢ OG (Eintragung im Stimmregister),
wird im Verfahren gemiss Art. 92 OG
in Erwdgung gezogen:

1. Dr. iur. Gertrud Heinzelmann, Biirgerin von Genf, ersuchte zu-
sammen mit 13 anderen in der Stadt Ziirich niedergelassenen Biirgerin-
nen der Kantone Waadt, Neuenburg und Genf um Eintragung im Stimm-
register und Zulassung zu den kantonalen und stidtischen Wahlen und
Abstimmungen. Sie begriindeten ihr Gesuch im wesentlichen damit, da
ihnen in ihren Heimatkantonen das Stimmrecht in kantonalen und Ge-
meindeangelegenheiten zukomme, hitten sic gemiss Art. 43 Abs. 4 BV
cinen Anspruch darauf, dieses Recht nach dreimonatiger Niederlassung
auch im Wohnsitzkanton auszuiiben. Der Stadtrat von Ziirich lehnte das
Gesuch ab. Die Gesuchstellerinnen zogen diesen Beschluss an den Be-
zirksrat Ziirich und an den Regierungsrat des Kantons Ziirich weiter,
der ihren Rekurs am 20. Dezember 1962 abgewiesen hat.

Dr. iur. Gertrud Heinzelmann und die weiteren Gesuchstellerinnen
fiihren dagegen staatsrechtliche Beschwerde im Sinne der Art. 84 lit. a
und 85 lit. 2 OG wegen Verletzung der Art. 4 und 43 Abs. 4 BV sowic
im Sinne des Art. 84 lit. ¢ OG wegen Verletzung der Verfassung der
UNESCO und des Statuts des Europarates. Sie beantragen in materieller
Hinsicht, der Entscheid des Regierungsrates sei aufzuheben, die Be-
schwerdefithrerinnen seien im Stimmregister einzutragen und sie seien
zu allen Wahlen und Abstimmungen in der Stadt und im Kanton Ziirich
zuzulassen,

2. Da die Begriindung der Beschwerde in der Beschwerdeschrift
selber enthalten sein muss, kann zu diesem Behufe nicht auf kantonale
Rechtsschriften verwiesen werden. Die betreffenden Verweisungen sind
daher unbeachtlich (BGE 85 I 44 Erw. 1, 288 Erw. 5; 86 I 41, 228).

3 Gemiss Art. 43 Abs. 4 BV, den die Beschwerdefiihrerinnen in
erster Linie als verletzt bezeichnen, geniesst der niedergelassene Schwei-
zerbiirger an seinem Wohnsitz alle Rechte der Kantonsbiirger und mit
diesen auch alle Rechte der Gemeindebiirger. (Ausgenommen sind der
Mitanteil an Biirger- und Korporationsgiitern sowie das Stimmrecht in
rein biirgerlichen Angelegenheiten, anderslautende kantonale Regelun-
gen vorbehalten). Diese Bestimmung stellt den Niedergelassenen im er-
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wihnten Umfange dem Kantons- und Gemeindebiirger gleich, indem sie
thm (abgesehen von den genannten biirgerlichen Angelegenheiten) die
selben politischen Rechte einrdumt, die diesem auf Grund der kantonalen
Gesetzgebung zukommen. Das Stimmrecht des ausserhalb seines Heimat-
kantons niedergelassenen Schweizerbiirgers richtet sich demnach hin-
sichtlich der persénlichen Voraussetzungen, des Inhalts und der Aus-
iibung nach dem Rechte des necuen Wohnortes (vgl. ZBl 7 S. 96; Burck-
hardt, Komm. 3. Aufl., S. 374 d). So wenig deshalb der achtzehn jahre
alte Schwyzer und der neunzehn Jahre alte Zuger, die in ihrem Heimat-
kanton bereits stimmberechtigt sind (§ 70 der schwyzerischen bezw.
§ 27 der zugerischen KV), nach der Niederlassung im Kanton Ziirich
Anspruch darauf haben, das dort erst nach Vollendung des zwanzigsten
Lebensjahres verlichene Stimm- und Wahlrecht auszuiiben, so wenig
haben die in den betreffenden Kantonen stimmberechtigten Waadtlan-
derinnen, Neuenburgerinnen und Genferinnen ein Recht darauf, nach
der Niederlassung im Kanton Ziirich, der das Frauenstimmrecht nicht
kennt, an den Wahlen und Abstimmungen dieses Kantons und ihrer
Wohnsitzgemeinde teilzunehmen. Anders entscheiden, liefe auf eine Be-
vorzugung der Niedergelassenen vor den Kantons- und Gemeindebiir-
gern hinaus.

Die Beschwerdefithrerinnen tbersehen die mit ihren Vorschligen
verbundene Rechtsungleichheit nicht; ihrer Meinung nach wire dieser
Mangel indes dadurch zu beheben, dass die Rechtslage der Kantomns-
und Gemeindebiirger derjenigen der Niedergelassenen anzupassen wire,
Das ist abwegig: Indem Art. 43 Abs. 4 BV den Niedergelassenen die
selben Rechte wie den Kantons- und Gemeindebiirgern einrdumt, setzt
er eine Angleichung der Rechtsstellung der Zuziiger an die der Kantons-
und Gemeindebiirger voraus. Die in der Beschwerde befiirwortete gegen-
teilige Losung brichte, was die Beschwerdefihrerinnen sich kaum ver-
hehlen diirften, das Ende der kantonalen Eigenstindigkeit auf dem Ge-
biete des Stimm- und Wahlrechts mit sich.

4. Die Beschwerde macht demgegeniiber geltend, die dargelegte
Auslegung des Art. 43 Abs. 4 BV schaffe ihrerseits Rechtsungleichheiten,
indem die im Kanton Ziirich niedergelassenen Biirgerinnen der Kantone
Waadt, Neuenburg und Genf anders behandelt wiirden als die daselbst
niedergelassenen Biirger dieser Kantone, und indem sie schlechter ge-
stellt wiirden als ihre Mitbiirgerinnen, die in den drei genannten Kan-
tonen verblieben seien. Diese Einwendungen gehen fehl. Dass die Biir-
gerinnen der Kantone Waadt, Neuenburg und Genf (zusammen mit den
iibrigen dort wohnhaften Schwe1zerburgermnen) stimmberechtigt sind,
solange sie in einem dieser drei Kantone niedergelassen sind, bei der
Niederlassung in einem der 22 anderen Kantone und Halbkantone aber
an ihrem neuen Wohnsitz nicht (oder nur in beschrinktem Umfang) zu
Wahlen und Abstimmungen zugelassen werden, ist auf die Verschie-
denheit des kantonalen Rechts mit Bezug auf die politischen Rechte der

13



Frau zuriickzufithren. Wie das Bundesgericht wiederholt erkannt hat,
verstosst indes der Umstand, dass das kantonale Recht von Kanton zu
Kanton verschieden ist, nicht gegen den Gleichheitssatz des Art. 4 BV
(BGE 80 I 349 Erw. 3 mit Verweisungen). Wenn andererseits die im
Kanton Ziirich niedergelassenen Biirger der Kantone Waadt, Neuenburg
und Genf wie alle dort wohnhaften Schweizerbiirger das Stimm- und
Wahlrecht haben, wihrend es den daselbst niedergelassenen Biirgerinnen
der genannten Kantone wie allen andern dort wohnhaften Schweizer-
biirgerinnen nicht zukommt, so ist das cine Folge der Beschrinkung des
Stimm- und Wahlrechts auf die erwachsenen (minnlichen) Schweizer-
biirger, die, wie sich mit Umkehrschluss aus Abs. 2 ergibt, in Art. 16
Abs. 1 der ziircheischen KV vogesehen ist. Soweit die Beschwerdefiihre-
rinnen hierin eine Rechtsungleichheit erblicken, richtet sich diese Rige
gegen den kantonalen Verfassungssatz selber. Gemiss der stindigen
Rechtsprechung des Bundesgerichts obliegt es jedoch ausschliesslich der
Bundesversammlung, die Vereinbarkeit ciner kantonalen Verfassungs-
bestimmung mit dem Bundesrecht zu iiberpriifen; spricht die Legislative
dic Gewihrleistung aus, so schliesst das eine Nachpriifung der Bundes-
rechtsmissigkeit der kantonalen Verfassungsnorm durch das Bundes-
gericht aus (BGE 83 I 181/182 mit Verweisungen). Art. 16 der ziirche-
rischen KV ist von der Bundesversammlung gewihrleistet worden (BS 1
S. 48); soweit die Beschwerde sich gegen diese Bestimmung richtet, kann
darauf nicht eingetreten werden.

5. Inwiefern der angefochtene Entscheid ein gegen Art. 4 Satz 2 BV
verstossendes ,,Vorrecht des Orts* schaffe, ist schlechthin nicht einzu-
schen, Der zweite Satz des Art. 4 BV hat die Abschaffung der histori-
schen Herrschaftsrechte zum Inhalt, welche zur Zeit der alten Lid-
genossenschaft bestanden hatten. Das ,Vorrecht des Orts™ stellte das
Herrschaftsrecht der regierenden Orte iiber die Untertanenlande, der
Stadte iber die Landschaften dar. Es handelte sich dabei um Vorrechte
von Verbinden, nicht von Personen (Schollenberger, Kommentar zur
Bundesverfassung, S. 108). Dass der Kanton Zirich sich dadurch, dass
er das Stimm- und Wahlrecht der Biirgerinnen anderer Kantone gleich
wie seinen eigenen Biirgerinnen vorenthilt, ein Vorrecht iiber andere
Stinde angemasst habe, werden auch die Beschwerdefiihrerinnen nicht
zu behaupten wagen.

6. Der Regierungsrat hat im angefochtenen Entscheid die Berufung
der Beschwerdefithrerinnen auf die Verfassung der UNESCO mit zu-
treffender Begrindung verworfen. Art. I Ziff. 1 dieser Verfassung, der
die Gleichstellung der Geschlechter ausspricht, umschreibt das Ziel, das
die UNESCO sich in ihrer Titigkeit zur ,Férderung der Zusammen-
arbeit zwischen den Vélkern auf dem Wege der Erziehung, der Wissen-
schaft und Kultur® setzt; er enthilt keine die Mitgliedstaaten bindenden
Rechtssitze.

7. Die Beschwerdefithrerinnen machen vor dem Bundesgericht
schliesslich eine Verletzung des Statuts des Europarates geltend; sie
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verlangen in diesem Zusammenhang, dass das Verfahren einzustellen
sei, bis die Schweiz dem Europarat beigetreten sei und sie dessen Statut
ratifiziert habe. Dieser Antrag ist mit Verfiigung vom 18. Januar 1963
abgewiesen worden; einem dagegen gerichteten Wiedererwigungsgesuch
wurde keine Folge gegeben. Richtig ist zwar, dass die Beschwerdefiihre-
rinnen, soweit sie sich auf das Statut des Europarates berufen, im Sinne
des Art. 84 lit. ¢ OG Beschwerde fithren, und dass bei derartigen Be-
schwerden auch Tatsachen beriicksichtigt werden kénnen, die vor den
kantonalen Instanzen noch nicht vorgebracht worden waren. Falls die
Beschwerde jedoch keine unverzichtbaren und unverwirkbaren Rechte
zum Gegenstand hat, kann es sich dabei indes nur um solche Tatsachen
handeln, die vor Fillung des angefochtenen Entscheids eingetreten sind
(BGE 82 T 250). Das Stimm- und Wahlrecht, das die Beschwerdefiihre-
rinnen aus der als verletzt bezeichneten Statutsbestimmung ableiten,
stellt nach der Rechtsprechung kein unverzichtbares und unverwirkbares
Recht dar (vgl. BGE 74 I 22, 81 I 208). Das Bundesgericht kénnte darum
auch dann, wenn es seinen Entscheid solange aufschieben wiirde, den
Beitritt der Schweiz zum Europarat und die Ratifizierung des Statuts
nicht in Betracht ziechen, Zu ciner Einstellung des Verfahrens bestand
daher kein Grund. Im iibrigen ist darauf hinzuweisen, dass das Sekre-
tariat des Europarates mit dem Bundesrat darin tibereinstimmt, dass
das Fehlen des Frauenstimmrechts im Bund und in den meisten Kantonen
mit dem Statut des Europarates nicht unvereinbar ist. In der Tat for-
dern die Bestimmungen des Statuts, insbesondere Art. 4 (Anerkennung
des Grundsatzes der Vorherrschaft des Rechtes und Anwendung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten), lediglich eine prinzipielle Hal-
tung; sie beriihren das geltende Recht der Mitgliedstaaten nicht (Bericht
des Bundesrates an die Bundesversammlung iiber die Beziehungen der
Schweiz mit dem Europarat vom 26. Oktober 1962, BBl 1962 II S.
1099/1100).
und erkannt:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist,
2. Die bundesgerichtlichen Kosten, bestehend aus:

a) einer Gerichtsgebiihr von Fr. 200.—,

b) den Schreibgebiihren von Fr. - 43.50,

c) den Kanzleiauslagen von Br:. 1540,
werden den Beschwerdefiihrerinnen zu gleichen Teilen auferlegt unter
solidarischer Haftung einer jeden fiir das Ganze.

3. Dieses Urteil ist den Beschwerdefiihrerinnen sowie dem Stadtrat
von Ziirich und dem Regierungsrat des Kantons Ziirich schriftlich mit-
zuteilen.

Lausanne, den 13. Februar 1963

Im Namen der staatsrechtlichen Kammer
tiir Beschwerden wegen Verletzung von Art. 4 BV

‘Der Priasident: Hdiberlin  Der Sekretir: Moser

15



	"Action romande" : in Zürich niedergelassene Bürgerinnen der Kantone Waadt, Neuenburg und Genf verlangen in Zürich Zulassung zu Wahlen und Abstimmungen [Fortsetzung]

